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Anmerkungen zum TDG- Urteil von Rechtsan-

walt Gün ter Werner (Bremen):

D as TD G Nord unter Leitung seines Präsidenten
Dr. Lingens hat mit seinem Urteil vom 09 . 02 . 2 0 0 4
in eindrucksvoller Weise demonstriert, welchem
Zweck die Truppendienstgerichte dienen : Diszipli-
nierung, Einschüchterung der Soldaten und recht-
liche Ab sicherung der Entrechung von Soldaten .
D abei hätte der konkrete Fall allen Anlass geb oten,
sich ernsthaft und intensiv mit dem Verhalten und
dem Vorbringen des Soldaten zu be schäftigen .

Der Soldat im Range eine Maj ors war b ei der
Bunde swehr als Computerspezialist mit dem Pro-
j ekt SASPF b eschäftigt, de ssen Ziel die Schaffung ei-
ner integrierten D atenverarbeitungslandschaft in-
nerhalb der Bundeswehr ist. Im März/April 2 0 0 3
hatte er angesichts des seiner Üb erzeugung nach
völkerrechtswidrigen US-amerikanischen Angriffs
auf den Irak die weitere Tätigkeit an die sem Proj ekt
verweigert und zugleich den ihm untergeb enen
Soldaten die weitere B e schäftigung untersagt.

Die Reaktion der Bunde swehr kam prompt : En-
de April 2 0 0 3 wurde ein Disziplinarverfahren ge-
gen den Soldaten eingeleitet. Er wurde wegen ei-
nes Dienstvergehens in den Rang eines Haupt-
manns zurückge stuft. D as Truppendienstgericht
be stätigte dies und führte au s, die an sich fällige
Entfernung aus dem Dienst sei nur deswegen nicht
au sge spro chen worden, weil der Soldat sich bisher
nichts hab e zu schulden kommen lassen und b e-
reits mehrere Au szeichnungen erhalten hab e .

D as Gericht macht kurzen Proze ss mit den Moti-
ven, die den Soldaten veranlasst hab en, B efehle zu
verweigern . D ass seine dienstliche Tätigkeit in kei-
nerlei Kausalzu sammenhang mit dem Irak-Kon-
flikt stehe , »liege für j edermann auf der Hand« . In-
soweit sei e s »unerheblich, ob der Einsatz der USA
im Irak als Angriffskrieg zu werten sei und ob die
B RD dazu Hilfe geleistet hat« .

Der Soldat konnte sich b ei seinem Verhalten auf
wichtige und für den Rechtsstaat unverzichtb are
rechtliche Po sitionen stützen : gemäß § 8 0 StGB ist
die Vorbereitung eines Angriffskriege s verb oten
und wird mit leb enslanger Freiheitsstrafe b edroht.
Diese Strafvorschrift b asiert auf Art. 2 6 GG, der
ebenfalls die Vorb ereitung eines Angriffskriege s
verbietet. Die weitere Schlu ssfolgerung ergibt sich
au s § 1 1 Ab s . 2 S G : ein B efehl darf nicht b efolgt wer-
den, wenn dadurch eine Straftat b egangen würde .

E s gibt gute Gründe dafür anzunehmen, dass die
B RD durch verschiedene Maßnahmen (z . B . die
Nutzungsgestattung von US-Stützpunkten für
Kriegszwecke) aktiv an der Vorbereitung de s
Kriege s gegen den Irak b eteiligt war. Ange sichts
der engen Verflechtung der Streitkräfte im Rah-
men der NATO liegt es , um die Worte der Truppen-
dienstgerichts zu b enutzen, »für j edermann auf der
Hand« , dass auch die Angehörigen der Bunde swehr
j edenfalls mittelb ar an der Vorbereitung und
Durchführung de s Kriege s b eteiligt waren .

Namhafte Verfassungsjuristen hab en sich mit
der Frage der Rechtmäßigkeit de s Irak-Kriege s und
einer mittelb aren Unterstützung durch die B RD b e-
fasst und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass
der Angriff der USA auf den Irak völkerrechtswid-
rig ist, und damit auch j ede unmittelb are und mit-
telb are Unterstützung durch die B RD . Als ein B ei-
spiel sei hier nur der Bunde sverwaltungsrichter
Dr. Dieter D eiseroth genannt, der sich im Herb st
2 0 02 unter dem Titel »Am Abgrund de s Verfas-
sungsbruchs« mit die ser Frage b eschäftigte (veröf-

fen tlich t z. B. in 4/3 − 2003, 35ff.) .
All diese schwer wiegenden Argumente sind für

das Truppendienstgericht irrelevant. Einziger
M aßstab ist das »Gehorchen« und das »treue Die-
nen« : »So wichtig e s für die Streitkräfte in einem
Rechtsstaat ist, dass ihre Soldaten ihnen erteilte B e-
fehle ggf. auf Verbindlichkeit prüfen, so schädlich
ist es für Streitkräfte , wenn Soldaten rechtmäßige
B efehle nicht befolgen . « Mit anderen Worten : j eder
Soldat mag »prüfen« ab er bitte ohne Konsequenz .
Was für den Rechtsstaat vielleicht wichtig ist, ist im
Zweifel für die Streitkräfte schädlich . E s stellt sich
die Frage : kann e s üb erhaupt »rechtsstaatliche«
Streitkräfte geben?

D ass der einzelne Soldat die Rechtmäßigkeit der
ihm erteilten B efehle »prüfen« darf, ohne j edo ch
daraus Konsequenzen für sich und sein Verhalten
ziehen zu dürfen, erinnert an Strafproze sse gegen
totale Kriegsdienstverweigerer: auch diesen wird
regelmäßig zugute gehalten, ein Gewissen hab en
zu dürfen . D as Verhalten an dem Gebot de s
Gewissens j edo ch au szurichten, ist strafb ar, j eden-
falls wenn e s um die Wehrpflicht geht.

Am Ende des Urteils findet sich der S atz »D em
Soldaten ist zugute zu halten, dass er sich ernsthaft
mit der Frage auseinanderge setzt hat, ob er sich
durch seine dienstliche Tätigkeit strafb ar macht
und Untergeb ene zu Straftaten verleitet. «

Dieser S atz bleibt ohne Konsequenz und hindert
das Gericht nicht daran, dem Soldaten » schwer-
wiegende s Versagen« zu b escheinigen . Schwer wie-
gend versagt hat danach ein Soldat, der sich ernst-
haft mit den Konsequenzen seines Tuns befasst
und daraus auch praktische Schlu ssfolgerungen
zieht. Nach die ser Auffassung ist ein vorbildlicher
und korrekter Soldat, wer unabhängig von der Fra-
ge »richtig« o der »falsch« immer gehorcht und treu
dient, wob ei und wozu auch immer.

Die Existenz der Truppendienstgerichte er-
weckt den Eindruck, als seien die s neutrale und un-
abhängige Instanzen, die dem einzelnen Soldaten
im Zweifel zu seinen Rechten auch gegen die Bun-
deswehr verhelfen . Die vorliegende Entscheidung
des Truppendienstgerichts Nord b e seitigt die sen
Eindruck nachhaltig . Aufgab e der Truppendienst-
gerichte ist es offensichtlich, unter Wahrung eine s
Anscheins von Rechtsstaatlichkeit das Interesse
der Bundeswehr am widerspruchsfreien Dienen
und Gehorchen sicherzustellen .
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